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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

20.12.2001 

Geschäftszahl 

2000/16/0734 

Rechtssatz 

Die Gebührenpflicht besteht unabhängig davon, ob die Gebührenschuld bei anderer, allenfalls zweckmäßigerer 
Vorgangsweise des Einschreiters hätte vermieden werden können (Fellner, Stempel- und Rechtsgebühren6 
(1998), § 14 TP 6, E 28a). 


